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Einleitung

I. Problemaufriss

Eine Annäherung an die Bedeutung des globalen Klimaschutzes in der 
Umweltverträglichkeitsprüfung offenbart einen signifikanten Kontrast: Am 
11. Juli 20191 und am 18. Februar 20212 sind zwei Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts ergangen, die sich beide auf § 2 Abs. 1 UVPG bezo-
gen. Zwar hatte sich der Wortlaut des § 2 Abs. 1 UVPG im Zwischenzeitraum 
geändert. Die zwischen § 2 Abs. 1 UVPG a. F3 und § 2 Abs. 1 UVPG n. F.4 
bestehenden textlichen Unterschiede sind aber insbesondere Folge einer Ent-
lastung des § 2 Abs. 1 UVPG a. F durch Einführung der §§ 3 und 4 UVPG 
n. F. Die für das Klima maßgebliche Schutzgutbestimmung war gesetzestext-
lich unverändert geblieben. In beiden Fassungen des Gesetzes findet sich 
übereinstimmend die ausdrückliche Schutzgutbestimmung „Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UVPG a. F bzw. § 2 Abs. 1 
Nr. 3 UVPG n. F.). 

Aber: Die beiden genannten Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-
richts legen den Rechtsbegriff „Klima“ konträr aus. In der Entscheidung vom 
11. Juli 2019 stellte das Bundesverwaltungsgericht mit Blick auf ein UVP-

1 BVerwG, Urt. v. 11.7.2019 – 9 A 13/18, juris. 
2 BVerwG, Beschl. v. 18.2.2021 – 4 B 25/20, juris. 
3 § 2 Abs. 1 UVPG a. F in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des 

Gesetzes v. 24.2.2010, BGBl. I S. 94 lautete: „Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
ein unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, die der Entscheidung 
über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung um-
fasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren 
Auswirkungen eines Vorhabens auf 1. Menschen, einschließlich der menschlichen 
Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 2. Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft, 3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 4. die Wechsel-
wirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. Sie wird unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchgeführt. Wird über die Zulässigkeit eines Vorhabens im Rahmen 
mehrerer Verfahren entschieden, werden die in diesen Verfahren durchgeführten Teil-
prüfungen zu einer Gesamtbewertung aller Umweltauswirkungen zusammengefasst“.

4 § 2 Abs. 1 UVPG n. F. in der Fassung des Gesetzes v. 20.7.2017, BGBl. I S. 2808 
lautet: „Schutzgüter im Sinne dieses Gesetzes sind 1. Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, 2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 3. Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgü-
ter sowie 5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern“.
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pflichtiges Vorhaben zum Bau eines 14,2 km langen Abschnitts der A 39 fest, 
dass das Schutzgut „Klima“ in der Umweltverträglichkeitsprüfung „nicht die 
Auswirkungen des Vorhabens auf das großräumige und globale Klima und 
den Klimawandel“5 erfasst. Vielmehr sei das Prüfprogramm der Umweltver-
träglichkeitsprüfung auf das „Kleinklim[a] und bioklimatisch[e] Verhältnisse 
durch Staub- und Abgasemissionen“6 begrenzt. Ganz anders in der Entschei-
dung vom 18. Februar 2021: Hier erklärte das Bundesverwaltungsgericht zur 
UVP-pflichtigen Errichtung eines ca. 272 km langen Abschnitts der Gas-Pipe-
line EUGAL, mit der aus Russland stammendes Erdgas mittels einer erdver-
legten Fernleitung in die Europäischen Fernleitungsnetze eingespeist werden 
sollte,7 ausdrücklich, dass das Schutzgut „Klima“ in der Umweltverträglich-
keitsprüfung insbesondere die „Veränderung durch Treibhausgasemis sionen“8 
miteinschließe. Nach dieser Auffassung gehört zum Schutzgut „Klima“ also 
nicht nur das lokale Kleinklima, sondern auch das globale Klima. 

Wie ist zu erklären, dass innerhalb von nicht einmal zwei Jahren das 
höchste deutsche Verwaltungsgericht zu einer offenkundig völlig konträren 
Auslegung kam? Welche der beiden Entscheidungen ist rechtlich zutreffend? 
Oder beide? Und überhaupt: Welche Bedeutung hat die Umweltverträglich-
keitsprüfung insgesamt als Instrument für den Klimaschutz? 

Der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liegt eine innere Dif-
ferenzierung des Klimabegriffs zu Grunde. In einem naturwissenschaftlichen 
Sinne beschreibt Klima den mittleren Zustand der Atmosphäre für ein be-
stimmtes geographisches Gebiet über einen längeren Zeitraum.9 „Klima“ er-
fasst sowohl das Mikro-, Meso- als auch das Makro- bzw. Globalklima. Das 
Mikroklima beschreibt das Klima an einem bestimmten Ort, der bis zu we-
nige Kilometer erfassen kann. Das Mesoklima beschreibt das Klima in einem 
Bereich, dessen geographischer Maßstab zwischen dem Mikroklima und dem 
Makroklima liegt und bis zu wenige tausend Kilometer erfassen kann. Das 
Makro- bzw. das Globalklima beschreibt das Klima globalen Ausmaßes.10 Ist 

5 BVerwG, Urt. v. 11.7.2019 – 9 A 13/18, juris Rn. 21. 
6 BVerwG, Urt. v. 11.7.2019 – 9 A 13/18, juris Rn. 18. 
7 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 12.3.2020 – OVG 11 A 7/18, juris Rn. 2. 
8 BVerwG, Beschl. v. 18.2.2021 – 4 B 25/20, juris Rn. 8. 
9 Begriff nach UBA (Hrsg.), Monitoringbericht 2019, November 2019, S. 18 f., 

abrufbar unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/
publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf (Abrufd. 22.3.2023). Eine 
ähnliche Begriffsbestimmung wird auch in der Rechtsprechung verwendet, so etwa 
bei VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 20.7.2011 – 10 S 2102/09, juris Rn. 57. Typi-
scherweise wird nach der Weltorganisation für Meteorologie ein Zeitraum von 
30 Jahren angelegt, s. dazu https://public.wmo.int/en/about-us/frequently-asked-ques 
tions/climate#:~:text=The %20classical%20period%20is %2030,2 (Abrufd. 22.3.2023).

10 Zu den Maßstabbereichen insgesamt Kuttler, Klimatologie, 2. Aufl. 2013, S. 17. 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf
https://public.wmo.int/en/about-us/frequently-asked-questions/climate#:~:text=The classical period is 30,2
https://public.wmo.int/en/about-us/frequently-asked-questions/climate#:~:text=The classical period is 30,2
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das lokale Kleinklima und nicht das Globalklima ein Schutzgut der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, löst dies ganz andere Fragestellungen in der Um-
weltverträglichkeitsprüfung aus. Inhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung 
sind beim lokalen Kleinklima insbesondere Fragen der Bebauung und Versie-
gelung mit wärmespeichernden Materialien mit Einfluss auf die Frischluftzu-
fuhr und Kaltluftschneisen,11 beim Globalklima stehen hingegen die Treib-
hausgasemissionen im Mittelpunkt der Untersuchung.12 

II. Untersuchungsgegenstand und Fragestellungen 

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen, die im Verlauf der 
Arbeit zu beantworten sind. Welchen Inhalt hat das Schutzgut „Klima“ im 
Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung? Erfasst das Schutzgut „Klima“ 
auch das Globalklima? Wenn dies bejaht werden kann, schließt sich die 
Frage an, was es bedeutet, wenn das Globalklima zum Prüfprogramm der 
Umweltverträglichkeitsprüfung gehört. Was wird vom Vorhabenträger ver-
langt, wenn er die Treibhausgasemissionen zu ermitteln und zu beschreiben 
hat? Wie weit reichen die Treibhausgasemissionen, die im UVP-Bericht zu 
ermitteln und zu beschreiben sind? Gibt es Grenzen? Dem Verlauf einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung folgend stellt sich die Frage, welchen Einfluss 
die im UVP-Bericht erfassten Treibhausgasemissionen auf die abschließende 
Entscheidung über die Zulassung bzw. Genehmigung des Vorhabens haben. 
Mit anderen Worten: Es ist zu untersuchen, welchen Inhalt das Berücksichti-
gungsgebot gemäß § 25 Abs. 2 UVPG bzw. § 20 Abs. 1b S. 4 der 9. BImSchV 
als Verbindungselement von Umweltverträglichkeitsprüfung zur Genehmi-
gungs- bzw. Zulassungsentscheidung hat. Es stellt sich somit die Frage, ob 
bestimmte Vorhaben, wie etwa der Bau einer Erdgas-Pipeline, angesichts der 
„neuen“ Aufgabe in der Umweltverträglichkeitsprüfung überhaupt noch ge-
nehmigt bzw. zugelassen werden können. 

Die Arbeit untersucht die Bedeutung des globalen Klimaschutzes in der 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Ansatzpunkt bildet die Umweltverträglich-
keitsprüfung auf Bundesebene, insbesondere verankert im UVPG13. Daneben 

11 Vgl. etwa VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 11.6.1993 – 8 S 1995/92, juris 
Rn. 41; OVG Lüneburg, Beschl. v. 4.12.1997 – 7 M 1155/97, juris Rn. 60; OVG 
Saarland, Urt. v. 28.3.2000 – 2 N 3/99, juris Rn. 67; aus städtebaurechtlicher Perspek-
tive Mitschang, ZfBR 2020, 613 (619); Battis et al., NVwZ 2011, 897 (904). 

12 Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 23.7.2019 – OVG 11 S 80/18, juris 
Rn. 10.

13 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntma-
chung v. 18.3.2021, BGBl. I S. 540, zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes v. 
4.1.2023, BGBl. I Nr. 6.


